
Besondere Bedingung Nr. 0485
Insassen-Unfallversicherung für den Lenker

1. Versicherungsumfang

Fahrzeuginsassen-Unfallversicherung nach Platzsystem gemäß Artikel 1, Pkt. 1.2 IUB.

Die in der Versicherungsurkunde angeführten Versicherungssummen gelten nur für den Lenker des Fahrzeu-
ges.

2. Erweiterung der Versicherungsleistung

Die Leistungen des Versicherers aus der Fahrzeuginsassen-Unfallversicherung für den Todesfall und den Fall
der dauernden Invalidität werden um 25% erhöht, wenn der Versicherte zum Unfallszeitpunkt durch einen
kraftfahrrechtlich typengenehmigten Gurt gesichert war.


